
Dr. (UA) Eugen Litvinov                  20. November 2016 
 
An den  
Vorsitzenden des Integrationsrates 
Herrn Tayfun Keltek 
 

An die Geschäftsstelle des Integrationsrates 
 

Anfrage gem. § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Integrationsrates 
 

Gremium Datum der Sitzung 

Integrationsrat 28.11.2016 

 
 
Thema: Anwendung des § 5 der Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO) für die Mit-

glieder des Integrationsrates 

 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
 
seit dem 01.01.2016 gilt die geänderte Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommu-

naler Vertretungen und Ausschüsse. Die in Kraft getretenen Änderungen beziehen sich lediglich 

auf Änderung bzw. Erhöhung  der Aufwandsentschädigungen von Mitgliedern kommunaler Vertre-

tungen (§ 1) sowie sachkundigen BürgerInnen bzw. EinwohnerInnen (§ 2). Die Erstattung von 

Fahrkosten (§ 5) bleibt dabei unberührt und gilt in der Fassung vom 05.05.2014.  

Aufgrund dieser geänderten Verordnung hat das Amt der Oberbürgermeisterin ein Rundschreiben 

vom 18.10.2016 erfasst, das die Entschädigung der Parkkosten für sachkundige BürgerInnen bzw. 

EinwohnerInnen für die Fahrten zur Teilnahme an den Sitzungen im Rahmen der Mandatstätigkeit 

betrifft und entsprechende Fahrtkostenerstattung regelt. 

Obwohl die EntschVO auch einen Ersatz der Fahrkosten (§ 5) beinhaltet 

„Die Mitglieder kommunaler Vertretungen haben Anspruch auf Ersatz ihrer Fahrkosten. 

Dieser Anspruch kann dadurch abgegolten werden, dass ihnen eine Netzkarte für das 

Gemeindegebiet oder Freifahrten zur Verfügung gestellt oder die Kosten übernommen 

werden“,  

bleibt unklar, ob solcher Anspruch auch für die Mitglieder des Integrationsrates außerhalb ihrer 

Teilnahme an den Sitzungen des Integrationsrates und entsprechenden Fachausschussen gilt und 

durch zur Verfügung gestellte Netzkarte beglichen werden kann. 

Aufgrund dessen bitte ich Sie um eine Erklärung, ob und in welcher Art und Weise die Fahrkosten-

erstattung gem. § 5 der EntschVO vom 05. Mai 2014 auch für die Mitglieder des Integrationsrates 

anwendbar ist. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Eugen Litvinov, Dr. (UA) 


